
 
 

   

 
Lesefassung der SATZUNG 

über ein besonderes gemeindliches Vorkaufsrecht nach 
§ 25 BauGB an Grundstücken im Gebiet der Ortsgemeinde RANBERG 

vom 25. Januar 1988 mit eingearbeiteter Änderung vom 04.06.1998, 02.12.1999, 
13.12.2000 und 01.08.2003 

 
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 25 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 
08.12.1986 (BGB1. 1 1986, S. 2253), in Verbindung mit § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz vom 14. Dezember 1973 (GVB1. S.419) in der derzeit gültigen Fassung, die 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 
 
 

§1 
Voraussetzung des Vorkaufsrechts 

 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in der Gemeinde Ramberg 
sowie in Übereinstimmung mit den Aussagen des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und den konkretisierten Planungsabsichten der 
Ortsgemeinde Ramberg steht der Gemeinde in dem durch § 2 bezeichneten Gebiet ein 
besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 BauGB zu. 
 
 

§2 
Festsetzung der Gebiete 

 
(1) Aufgrund der städtebaulichen Entwicklungsziele des genehmigten 
Flächennutzungsplanes und der konkretisierten Planabsichten der Ortsgemeinde Ramberg 
werden zur Realisierung der Entwicklungsmaßnahmen die nachstehenden Gebiete, an denen 
der Gemeinde das Vorkaufsrecht nach § 1 zusteht, erfaßt: 
 
 
Lfd.Nr.: 
 1. Dorfgemeinschaftshaus 
    Für das Dorfgemeinschaftshaus wurden bereits in erheblichem Umfang Grundstücke und 
    Gebäude in der Ortsmitte aufgekauft. Zur Arrondierung der benötigten Fläche sind noch  
    folgende Grundstücke zu erwerben: 
    - Nr. 183/4 
    - Nr. 185/2 
    - Nr. 185 
    - sowie Teilflächen aus 329/3. 
Der Flächenbedarf ergibt sich aus den Nutzungsansprüchen für öffentlichen Bedarf dieses 
gemeindlichen Zentrums. Hierfür wurden bereits strukturelle Voruntersuchungen 
vorgenommen, die diesen Bedarf aufzeigen. 
Das Vorkaufsrecht an diesen Grundstücken soll diese Planung absichern. 
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2. Innerörtliche Gewerbeflächen 
 In der Ortsmitte von Ramberg besteht ein Gewerbebetrieb (Bürstenfabrik), dessen Betrieb 
auslaufend ist. Auf dem Gelände stehen verschiedene Betriebsstätten in unterschiedlichen 
baulichen Zuständen. Auch die gestalterische Situation dieses Betriebes in zentraler Lage im 
Ortskern von Ramberg ist überwiegend unbefriedigend. In diesem Zusammenhang ist auch 
auf die unter Denkmalschutz stehenden Portale (Industriearchitektur) der aus dem letzten 
Jahrhundert stammenden Werkhallen hinzuweisen. Ziel des Vorkaufsrechts und einer 
späteren Bebauungsplanung ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß eine 
städtebauliche Ordnung auf diesem Gelände entstehen kann und die unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäudeteile in angemessener Form berücksichtigt werden. Die künftige 
Verwendung der Grundstücke soll in dieser zentralen Lage nicht mehr gewerblich sein. Auch 
in Hinblick auf die Störungen der angrenzenden Gebiete ist hier eine Nutzungsänderung 
notwendig. Geplant ist in Zukunft eine den angrenzenden Gebieten vergleichbare 
Mischnutzung entsprechend den Vorgaben der Baunutzungsverordnung. 
Zu dem Vorkaufsrecht sollten folgende Grundstücke gehören: 
Nr. 186, 189, 322, 321, 193, 193/1, 195, 196/1, 198/2, 317, 195/2, 320/4, 321/4, 329/3 
(Teilfläche). 
Bei dem weiterhin zu diesem Bereich gehörenden Grundstück Nr. 199/1 soll zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an der Ecke Kreuzwoogstraße/Schloßbergstraße ein 
ca. 2-3 m breiter Streifen an der westlichen und nördlichen Grundstücksgrenze für den 
Verkehrsraum abgetrennt werden. Das Wohnhaus soll in der Straßenflucht um ebenfalls  
2-3 m zurückgenommen werden. Die Nutzung des übrigen Grundstückes bleibt unberührt. 
 
3. Wasserreservoir Schloßbergstraße 
Das Wasserreservoir auf dem Grundstück Nr. 251/2 liegt auf der linken Seite der 
Schloßbergstraße und beinhaltet einen historischen Brunnen. Da das Reservoir selbst 
demnächst nicht mehr gebraucht wird, kann der Brunnen entsprechend seiner Bedeutung 
gestaltet werden. Die Nutzung von Gemeindebedarfseinrichtungen geht über in eine 
öffentlich zugängliche Freiflächenanlage. Auch hier können Vorkaufsrechte im öffentlichen 
Interesse geltend gemacht werden. 
 
4. Verkehrsverbesserung am Mühlberg 
An der Kreuzung Mühlstraße/Mühlberg bestehen enge und unübersichtliche 
Straßeneinmündungen, die durch die Straßensteigungen in der Mühlbergstraße noch 
verschärft werden. 
Ziel der Dorfentwicklungsplanung ist eine Vergrößerung der Kreuzungsverhältnisse. Um dies 
zu erreichen, werden die vor den bestehenden Gebäuden (Wohngebäuden) vorhandenen 
Flächen auf den angrenzenden Grundstücken Nr. 99, 840/6 und 100/1 benötigt (ca. 15 m2 je 
Grundstück). Das Vorkaufsrecht soll die Durchsetzung der öffentlichen Interessen in diesem 
Bereich absichern. 
 
5. Verkehrsverbesserung Marktweg 
Der Marktweg ist in Höhe der Grundstücke Nr. 135 bis 122 sehr beengt. Durch das auf dem 
Grundstück stehende Gebäude sind zudem die Sichtverhältnisse sehr eingeschränkt. Es ist 
beabsichtigt, bei einem Neubau des Gebäudes, die Straßenflucht um ca. 3—5 m 
zurückzuverlegen und gleichzeitig den Marktweg zu Lasten des Grundstücks um ca. 2 m zu 
verbreitern. 
Bei den gegenüberliegenden Grundstücken Nr. 129/3 und 129 besteht eine spitzwinklige 
Zufahrt zu Wohngebäuden in zweiter Baureihe. Auch diese Zufahrt soll dorf- unf 
verkehrsgerecht ausgebaut werden. Hierzu sind beim Grundstück Nr. 129/3 ca. 25 m2 für eine 
bessere Ausrundung notwendig. 
Ddie potentiel1e~ Inanspruchnahme der Grundstücke Nr. 125/4, 137/5 und 129 erfolgt in 
Ergänzung zu dem Grundstück Nr. 135 (Verbreiterung des Marktweges). Hier werden ca. 2 
m von den Grundstücksflächen für den Straßenraum benötigt. Bei den Grundstücken Nr. 127 
und 125/2 ragen die dort erbauten Wohnhäuser sehr sichtbehindernd in die Landesstraße 
(Hauptstraße). Das Vorkaufsrecht soll absichern, daß bei künftigen Neubauten die 
Straßenflucht um ca. 2—3 m zurückgenommen wird und die Landesstraße auf den 
Grundstücken Nr. 138/1 und Nr. 140/2 verbreitert werden kann. 
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Auf dem Grundstück Nr. 121 an der Einmündung zwischen Hauptstraße und Marktweg 
befindet sich eine weitere Engstelle an der Landesstraße mit starker Sichthinderung. 
Verschärft wird dieser unübersichtliche Bereich noch durch die Einmündung des 
Marktweges. Hier ergeben sich für den in die Hauptstraße einbiegenden Verkehr äußerst 
problematische Verkehrsbedingungen. Es ist geplant, das Gebäude in seiner Straßenflucht um 
ca. 3 m zurückzunehmen. Mit dem Vorkaufsrecht soll diese Planung im öffentlichen 
Interesse abgesichert werden. 
 
 
6. Verkehrsverbesserung Hauptstraße/Burgstraße 
Das Grundstück Nr. 72 liegt an der Kreuzung Hauptstraße und Burgstraße. An dieser stark 
befahrenen Kreuzung (Landesstraße) bestehen erhebliche Verkehrsbehinderungen durch die 
enge Bebauung, sowie durch die mangelnde Einsicht in den Kreuzungsbereich aus beiden 
Fahrtrichtungen. Durch die Rücknahme der Bauflucht an den Häusern auf Grundstück Nr. 72 
um ca. 2—3 m soll diese Verkehrsbehinderung entschärft werden. Das Vorkaufsrecht an dem 
Grundstück soll das öffentliche Interesse an der Planung absichern. 
 
 
7. Entlastung, Schlossbergstraße 
Auf die Bedeutung der geplanten parallelen Entlastungsstraße zur Schloßbergstraße ist in der 
Dorfentwicklung datailliert hingewiesen worden. Auf die Begründung der im öffentlichen 
Interesse liegenden Straßenplanung sei hier nochmals kurz verwiesen: 
 
- Entlastung der engen Schloßbergstraße 
- Erhöhung der allgemeinen Sicherheit durch gängige Zufahrt für alle Rettungsdienste 
-Verbesserung der Zu- und Abfahrt zu den Gewerbebetrieben in der Schi oßberg straße 
 
Zur Sicherung dieser Planung sollen Vorkaufsrechte im Einmündungsbereich in die 
Kreuzwoogstraße entsprechend der Planung mit einer Alternative eingetragen werden. Es 
wird ein ca. 8 m breiter Straßenstreifen benötigt. Die übrigen Flächen bleiben in der 
bisherigen Nutzung. In diesem im öffentlichen Interesse liegenden Vorkaufsrecht liegen 
folgende Grundstücke: Nr. 314/4, 315/1, 2603/7, 314/2, 312/2, 311 und 310. 
 
8. Erschließung "Am Sonnenweg" 
Der Sonnenweg soll als Sackgasse erschlossen werden. Daher ist am Ende der Ausbaustrecke 
der Bau eines Wendehammers notwendig. Aufgrund der bestehenden Bebauung kann dieser 
nur im Bereich der Grundstücke Nr. 108 und 111/1 realisiert werden. Mit dem Vorkaufsrecht 
soll diese Planung im öffentlichen Interesse abgesichert werden. 
 
9. Parkplatzsituation Kindergarten 
Durch die Erweiterung des Kindergartens ist es erforderlich, hinreichend Parkraum zur 
Verfügung zu stellen. Möglichkeiten bieten sich auf den Grundstücken Nr. 347, 347/2 und 
351/3. Die Ausweisung von Parkplätzen dient einerseits der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs als auch insbesondere der Sicherheit der Kinder. Mit dem Vorkaufsrecht soll diese 
Planung im öffentlichen Interesse abgesichert werden. 
 
10. Innerörtlicher Weg (Talweg) 
Die Gemeinde will einen innerörtlichen Weg schaffen. Dieser soll im Bereich der 
Grundstücke Nr. 336, 337 und 338 verlaufen. Mit dem Vorkaufsrecht soll diese Planung im 
öffentlichen Interesse abgesichert werden. 
 
11. Sportgelände 
Der bisherige Sportplatz der Ortsgemeinde Ramberg soll künftig als Rasenplatz umgestaltet 
werden. Deshalb ist im Bereich der Grundstücke Nr. 440, 512, 513, 514, 515/2, 515/3 und 
518/2 der Bau eines sog. Hartplatzes und ggf. weiterer Sportstätten vorgesehen. Der 
Flächennutzungsplan weist im genannten Gebiet Sportstätten aus. 
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12. Parkplatzsituation im Ortskernbereich 
Die Ausweisung von Parkplätzen auf den Grundstücken Nr. 55 und 56 dient der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs, da im Ortskernbereich bisher keine hinreichende Anzahl an 
Parkplätzen zur Verfügung steht. Mit dem Vorkaufsrecht soll diese Planung im öffentlichen 
Interesse abgesichert werden. 

 
13. Errichtung einer Buswartehalle 
Auf einer Teilfläche (in östlicher Richtung zur Hauptstraße) soll auf dem Grundstück Nr. 
380/12 eine Buswartehalle errichtet werden. Diese geplante Wartehalle dient der Sicherheit 
der Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, da die Straßen- und Gehwegführung im 
Bereich der bereits vorhandenen Haltestelle sehr beengt ist. Mit dem Vorkaufsrecht soll diese 
Planung im öffentlichen Interesse abgesichert werden. 

 
 
(2) Hauptziel der Flächennutzungsplanung und der konkretisierten Planungsabsichten der 
Ortsgemeinde Ramberg ist die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen für die 
Bürger von Ramberg. Dabei sollen die Entwicklungsmaßnahmen insbesondere dazu 
beitragen, den eigenständigen Charakter der ländlich geprägten Ortsgemeinde Ramberg zu 
erhalten und entsprechend den gegenwärtigen und künftigen Erfordernissen zu gestalten. Die 
textlichen und zeichnerischen Ergebnisse der Flächennutzungs- und Dorfentwicklungs-
planung sowie der weiteren konkretisierten Planungsabsichten sind als kommunaler 
Leitfaden für die Steuerung der künftigen Entwicklung der Gemeinde Ramberg zugrunde zu 
legen. Die in § 2 Abs. 1 dieser Satzung unter den lfd. Nummern 1 bis einschließlich 7 und 13 
aufgeführten Entwicklungsbereiche sind aufgrund der städtebaulichen Entwicklungsziele in 
der Dorfentwicklungsplanung erfaßt, die lfd. Nummern 8 bis 10 sind durch die weiteren 
konketisierten Planungsabsichten erfasst, die lfd. Nummer 11 ist durch die Flächennutzungs-
planung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, welche auf Vorgaben der 
Ortsgemeinde Ramberg beruht, erfasst, die lfd. Nr. 12 ist durch den Sanierungsplan erfasst. 
 
(3) Die aufgrund der Flächennutzungs- und Dorfentwicklungsplanung und der weiteren 
konkretisierten Planungsabsichten ausgewiesenen Entwicklungsbereiche sind aus den 
Lageplänen (M 1 : 1.000), welche wesentliche Bestandteile dieser Satzung sind, zu ersehen. 
 
Der beigefügte Übersichtsplan (M 1 : 5.000) ist nicht Bestandteil dieser Satzung und dient 
lediglich zu einer allgemeinen Übersicht. 
 
Die Satzung des besonderen Vorkaufsrechts zu Gunsten der Ortsgemeinde Ramberg gem.  
§ 25 BauGB bezieht sich in ihrem räumlichen Geltungsbereich auf die Gebiete, die durch die 
Nummern 1 bis 13 und durch eine schwarz gestrichelte Umrandung auf den Lageplänen  
(M 1 : 1.000) kenntlich gemacht worden sind. 
 

§3 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über das Vorkaufsrecht nach § 25 Bundesbaugesetz für die 
Gemeinde Ramberg vom 30.08.1978 außer Kraft. 
 
 
6741 Ramberg, 25. Januar 1988 
 
 
 
Schwarzmann 
Ortsbürgermeister 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 


